
FACHBEREICH BÜRGERBÜRO BAUEN 

Grundbucheinsichtsstelle 

STADT LUDWIGSBURG, Wilhelmstraße 11, 71638 Ludwigsburg, Telefonzentrale 07141 910-0 

Fachbereich Bürgerbüro Bauen, Grundbucheinsichtsstelle, Wilhelmstraße 5, Telefon 07141 910-2148, Telefax 07141 910-2141 

Die Grundbucheinsichtsstelle ist wie folgt zu erreichen: 

Wilhelmstraße 5, 71638 Ludwigsburg 

Telefon: 07141 910-2148 

Telefax: 07141 910-2141 

E-Mail: Grundbucheinsicht@ludwigsburg.de E

Einsichtnahme und Unterschriftsbeglaubigung sind 
nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich.

An die 

Stadt Ludwigsburg 

Grundbucheinsichtsstelle 

Wilhelmstraße 5 

71638 Ludwigsburg 

Datum: 

Bestellung eines Grundbuchauszugs 

Name, Vorname und Adresse Antragsteller/in Telefon 

Geb. datum 
Bitte den Datenschutzhinweis 

auf der Rückseite beachten. 

Gebühren: 

 unbeglaubigter Auszug 10,00 € je Exemplar – GNotKG Nr. 17000 Exemplare: 

 beglaubigter Auszug 20,00 € je Exemplar – GNotKG Nr. 170001 Exemplare: 

aus dem Grundbuch der Gemarkung: Grundbuchamt:

Grundbuchnummer oder Bearbeitungsvermerke 

GR-E Nr.: 

GB-Heft-Nr.: 

 Eigentümer 

 Vollmacht Eigentümer/in 

 Erwerbsvormerkung 

 Erbnachweis eingesehen 

 Darlegung des Berechtigten 

Intereses 

 Berechtigter Abt. II 

 Berechtigter Abt. III 

 Zusendung an Antragstellerin 

 Vermessungsb./Sachverst. 

 Einsichtnahme 

 Einsichtnahme amtlich 

Flurstücksnummer oder 

Straße, Haus-Nr. 

Wenn der/die  Antragsteller/in nicht der/die Eigentümer/in ist: 

(Hinweis: gegebenenfalls ist eine Vollmacht notwendig) 

Grund für den Antrag: 

Unterschrift Antragsteller/in 

Personalausweis-Nr. (bitte angeben): 
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FACHBEREICH BÜRGERBÜRO BAUEN 

Grundbucheinsichtsstelle 
 

 

Datenschutzhinweis: 

 

Nach § 14 Absatz 1 Landesdatenschutzgesetz weisen wir Sie darauf hin, dass die Angaben zu Ihrer Person für 

die Auskunft aus dem elektronischen Grundbuch notwendig sind. 

Die Daten werden nur für den beantragten Zweck der Grundbucheinsicht und die Kontrolle des Berechtigten 

Interesses verwendet. 

Nach § 12 Absatz 4 muss über die Erteilung von Abschriften aus dem Grundbuch ein Protokoll geführt werden, 

da der Eigentümer das Recht hat innerhalb eines Zeitraumes von zwei Jahren zu erfahren, wer Einsicht in sein 

Grundbuchheft genommen hat. 
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